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Befehl Nr. 34 des Armeekommandos iiber die
Dispensation von Lehrkriften. Nach dieser Wei-
sung konnen unabkommliche Lehrkrifte der Uni-
versititen und Schulen mit Ausnahme der Primar-
schulen fiir die Dauer der Unterrichtskurse dispen-
siert werden. Primarlehrer werden vom Dienste
nur dann befreit, wenn die kantonale Behorde aus-
driicklich erkldrt, da sie nicht vertreten werden
konnen.

Der Befehl Nr.34 zeugt von groBem Verstindnis
fiir die Bediirfnisse unseres Schulwesens. Er ver-
pflichtet aber gerade dadurch die Behorden, welche
die Urlaubsgesuche zu begutachten haben, bei der
Empfehlung der Gesuche zuriickhaltend zu sein.
Heute hat die Armee den ersten An-
spruch auf unsere Soldaten und die Schule muf
sich fiir einmal mit der zweiten Stelle begniigen.
Alles, was irgendwie geschehen kann, dafl unsere

Bereitschaft auf duBerster Stirke erhalten wird, muf
getan werden. Wenn die Armeeleitung auf der einen
Seite der Schule und den Schulbehdérden so weit
entgegen kommt, wie sie dies durch den erwéhnten
Befehl Nr. 34 tut, dann liegt es an der Schule, die-
sen Befehl in loyaler Weise anzuwenden.

Wohl wird auch die Schule durch die Mobil-
machung in tiefste Mitleidenschaft gezogen. Wenn
wir aber mit einer bloBen Grenzbesetzung den neuen
curopdischen Krieg iiberstehen konnen, dann sollen
wir nicht klagen, auch wenn da und dort das Pen-
sum im einen oder anderen Falle nicht erfiillt wird.
Hoffen wir, daBl uns ein giitiges Schicksal vor dem
Schlimmsten bewahren moge. Die Liicken, welche
ein eingeschrinkter Schulbetrieb schligt, sind be-
langlos, wenn wir sie andem messen, was beispiels-
weise den meisten Wirtschaftszweigen an Schaden
entsteht.

Kleine Beitrage:

Militarischer Urlaub fir Lehrer.

Der Generaladjutant der Armee hat folgenden Befehl
erlassen:
Armeehauptquartier, den 25. September 1939.

Befehl Nr. 34.
Gegenstand: Dispensation von Lehrkrdften.

1. Lehrerschaft 6ffentl. Lehranstalten.

a) Die unabkdmmlichen Lehrkriifte der Universititen
und Schulen, ausgenommen die Primarschulen, kénnen
fiir die Dauer der Unterrichtskurse dispensiert werden.
— Threm Gesuch muB eine offizielle Erklirung der maB-
gebenden Behorden beiliegen, wonach der zu Dispen-
sierende unabkommlich ist.

b) Die Primarschullehrer konnen zur Weiterfiihrung
ihres Unterrichts nur dispensiert werden, wenn die
kantonale Behorde, von der sie angestellt sind, aus-
driicklich erklirt, daB ein Ersatz weder durch einen
Kollegen noch durch eine andere geeignete Person ge-
funden werden kann. Diese Erklirung ist dem Gesuch
beizulegen.

c¢) Diese Gesuche sind auf dem Dienstweg einzurei-
chen. Die Heereseinheitskommandanten, der Komman-
dant der Flieger und Fliegerabwehrtruppen und die
Chefs der Hauptabteilungen sind zustindig, diese Dispen-
sationen unter Pikettstellung zu bewilligen.

2.LehrerschaftprivaterLehranstalten.

Alle Gesuche um Dispensierung dieser Lehrkrifte sind
durch die betreffende Direktion direkt an den General-
adjutanten der Armee zu richten. Es sind ihnen beizu-
legen: a) ein namentliches Verzeichnis des gesamten
Lehrkorpers der Lehranstalt, mit Angabe des Lehr-
faches jedes einzelnen Lehrers; b) eine Erklirung der
kantonalen Aufsichtsbehorde, die bescheinigt, daBl die
betreffenden Lehrkrifte unabkommlich sind.

Wenn ein Lehrer von sich aus ein Dispensationsgesuch
bei seinem Kommandanten einreicht, so ist er auf den
Dienstweg, wie er oben im ersten Alinea bezeichnet
wurde, aufmerksam zu machen.

3. Wehrminner, die in Uebereinstimmung mit den
vorliegenden Instruktionen dispensiert worden sind, sind
darauf aufmerksam zu machen, daB sie wihrend der

Schulferien bei ihrer Truppe Dienst zu leisten haben.
Sie haben somit zu Beginn der Ferien von sich aus bei
ihrer Einheit einzuriicken, sofern diese mobilisiert ist.

4. Es ist selbstverstidndlich, daB diese Dispensationen
nur bewilligt werden, wenn sie mit den Bediirfnissen
des Dienstbetriebes in Einklang gebracht werden kon-
nen. — Im besonderen wird ein Offizier, der ein Kom-
mando innehat, nur dispensiert werden kOnnen, wenn
ein anderer qualifizierter Offizier dessen Funktionen
iibernehmen kann.

Der Generaladjutant der Armee: °
sig. Oberstdiv. Dollfus.

Reifebeschleunigung.
Vorzeitiger Start aller Funktionen.

- Zu den aus allen europiischen und vielen auBlereuro-
piischen Lindern eintreffenden Meldungen iiber eine
seit rund 60 Jahren beobachtbare durchschnittliche Gro-
Benzunahme des weiBen Menschen, die durch zahlreiche
Messungen an Militarpflichtigen und an Studenten bei-
der Geschlechter bestiitigt sind, kommen neuerdings im-
mer haufiger auch Nachrichten iiber eine weitverbrei-
tete allgemeine Reifebeschleunigung der ménnlichen und
weiblichen Jugend.

Die meisten Erhebungen iiber diese Erscheinung lie-
gen gegenwirtig aus Deutschland vor. Einer Zusam-
menstellung ihrer wichtigsten Ergebnisse in der ,,Schwei-
zerischen medizinischen Wochenschrift ist zu entneh-
men, daB die Reifebeschleunigung vorwiegend an Stadt-
und GroBstadtkindern zu beobachten ist und in einer
Vorverlegung aller moglichen korperlichen Vorginge,
an denen man die einzelnen Abschnitte der Kindheit und
Reifezeit zu trennen pflegt, ihren sichtbaren Ausdruck
findet. .

Die Entwicklungsbeschleunigung setzt schon im ersten
Lebensjahr ein und hat zur Folge, daB ein erheblich
groBerer Prozentsatz der Kinder bereits vor dem Ab-
schluB des ersten Lebensjahres frei laufen kann. Auch
die erste Zahnung scheint vorverlegt zu sein, und das
gleiche gilt vom Wechsel des Milchgebisses. Unter den
Reifezeichen der Knaben fillt auf, daB der Stimmbruch
durchschnittlich ein bis zwei Jahre friiher als herkdmms=
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lich erfolgt. Die iibrigen korperlichen Reifemerkmale
der ménnlichen Jugend konnen sich noch friiher zeigen.
Beobachtungen in Niirnberg an 6000 Knaben ergaben
irithesten Reifebeginn mit 11 bis 12 Jahren. Mit 13 Jah-
ren sind schon iiber ein Drittel aller Knaben in der Reife-
entwicklung begriffen. Mit 14 Jahren weisen fast drei
Viertel, mit 15 Jahren iiber vier Fiinftel aller Knaben
Reifezeichen auf.

Die gleiche Vorverlegung der Reife ist bei der weib-
lichen Jugend festgestellt worden. Sie betrigt gegen-
iiber der Zeit unmittelbar vor Ausbruch des Weltkrie-
ges 1 bis 1% Jahre und hat zur Folge, daB unter 8000
Niirnberger Midchen von 12,3% der Reifezustand schon
mit zwolf, von 32% schon mit 13 Jahren und von 59
mit 14 Jahren erreicht war. Andere Stadte lieferten
zanz #dhnliche Zahlen. Innerhalb der Stadtbevolkerung
selbst ist die Reife so gestuft, dal die Kinder gutsituier-
ter Eltern in bezug auf Friihreife an der Spitze stehen.

Das beschleunigte Entwicklungstempo der Stadt- und
GroBstadtjugend gegeniiber den gleichalterigen Land-
g<indern wird neuerdings als eine Art von Anpassungs-
versuch einer an sich schon sehr labilen Menschenart
an die aufreizenden Lebensbedingungen der Grofstadt
zu deuten versucht. Durch Abwanderung der unruhige-
ren und sensibleren Elemente aus den Dorfern komme
2s, so meint man, allmidhlich zu einer Anhdufung der
lebhafteren, empfindsameren und vegetativeren Indivi-
duen in der Stadt und unter diesen selbst sei dem Be-
zabten ein rascher Aufstieg beschieden. Die Treibhaus-
bedingungen, mit denen sie sich umgeben, seien jedoch
den althergebrachten Entwicklungsrhythmen im Wege.
Um den Menschen mit seiner verdnderten Umwelt von
der Wurzel her wieder in Einklang zu bringen, wird
daher das Entwicklungstempo beschleunigt. Die Folge
ist ein als vorzeitig empfundener Start aller Funktionen,
an die der ProzeBl der Reifung gebunden ist.

Schulfunksendungen bis Ende Dez. 1939.

3.Nov. (Fr.) Zwei Nichte vor dem Adlerhorst. Auf
einsamer Felskante verbrachte Dr. S. Brunies aus Basel
diese zwei Niachte. Was er dabei sah und erlebte, wird
er in dieser Sendung schildern.

7.Nov. (Di) Schmerzlinderung in alter und neuer Zeit.
Der Berner Chirurg Dr. Th. Johner orientiert iiber die
Art der Schmerzlinderung fritherer Zeiten und iiber die
gewaltigen medizin. Fortschritte auf diesem Gebiete.

15.Nov. (Mi) ,Der Ring von Hallwil“, Horspiel aus
Sage und Geschichte nach der Hallwiler Chronik von
Traugott Vogel. Die Schulfunkzeitschrift (Verlag Rin-
gier, Zofingen) bietet zur. Vorbereitung dieser Sendung
wertvolle Anregungen.

23.Nov. (Do) Reise durch Kamerun. Dr. H. W. Fus-
bahn, der am 17. Februar seinen Wiistenflug schilderte,
wird in dieser Sendung vom 2. Teil seiner Afrikareise
erzédhlen, wobei er per Auto Kamerun vom Tschadsee
his nach dem Meer durchfuhr.

27.Nov. (Mo) Ein Wort an die Schuljugend. Bundes-
rat Rud. Minger, der Chef unseres Militirdepartements,
wird in dieser Schulfunkstunde zur Schweizer Jugend
sprechen. Es ist zu hoffen, dall wieder, wie bei der An-
sprache von Bundesprisident Etter, die ganze Schweizer
Jugend dieses ,,Wort an die Schuljugend® anhort.

1. Dez. (Fr) Der Kasper vo Binze, eine moderne Le-
gende, Dialekterzdhlung von Dr. A.David, Basel. Der
Kasper, ein Jageroriginal aus einem badischen Nachbar-
dorfchens Basels, wird den Schiilern unvergeBlich blei-
ben, wenn sie aus dem Munde des gemiitvollen Erzih-
lers Dr.David die Schicksale dieses Gemiitsmenschen
Kasper angehort haben.

6. Dez. (Mi) Dur und Moll. An Hand der Préludes von
Chopin wird Karl Nater, Lehrer und Pianist in Minne-
dorf, den Zuhorern eine genuBreiche Einfiihrung in diese
beiden musikalischen Begriffe vermitteln.

14. Dez. (Do) Bei Dr. Albert Schweitzer in Lambarene.
Frau Elsa Lauterburg-Bonjour (die Gattin eines Berner
Arztes, der in Lambarene wirkte) erzihlt von ihren tie-
fen Erlebnissen, die sie im Urwaldspital wihrend zwei
Jahren machen konnte.

19. Dez. (Di) ,,Joseph, lieber Joseph mein“. Dr. Leo
Eder aus Basel wird in dieser musikalischen Sendung
dieses alte weihnachtliche Wiegenlied in Wort und Ton
zur Darbietung bringen. E. G.

Freiluftschulen.

Offizielle Rubrik der Vereinigung Schweizerischer Freiluftschulen. Redaktion Dr.K. BRONNER, Solothurnerstrafe 70, Basel

Mitteilung.

Es freut uns, die Waldschule ,,Horbach* auf dem
Zugerberg im Kreise unserer Vereinigung begriiBen
zu konnen.

Im Hinblick auf die wertvollen Dienste, welche
die Freiluftschulen der gesundheitlich gefihrdeten
Jugend leisten, wire es zu wiinschen, daB in nicht
zu ferner Zeit in allen Kantonen die Errichtung sol-
cher Schulen sich durchfiihren lieBe. Die Vereini-
gung der Schweizerischen Freiluftschulen sucht nach
Mbglichkeit diese Entwicklung zu fordern. B.

Waldschule ,Horbach” Zugerberg
850 m U. M.

Im Jahre 1931 erwarb die Gemeinniitzige Gesell-
schaft des Kantons Zug das prichtig gelegene Herr-

schaftsgut ,,Horbach* auf dem Zugerberg, um dort
ein kantonales Ferienheim fiir die Schulkinder ein-
zurichten und zu fithren. Seit jenem Beginn diente
dieses stille, von groBen Wildern umgebene Heim
der erholungsbediirftigen Jugend und bewihrte sich
wie erwartet sehr gut. Mit den Jahren wurde je-
doch der Wunsch lebendig, das Ferienheim ,,Hor-
bach* nicht nur wihrend der Ferien geodffnet zu hal-
ten, sondern dasselbe auch in der {ibrigen Zeit in
den Dienst der gesundheitgefahrdeten Schulkinder
zu stellen, indem alle Voraussetzungen fiir gute Er-
folge gegzeben waren. Im letzten Jahr schritt die
Gemeinniitzige Gesellschaft zur Verwirklichung die-
ses Gedankens und errichtete nach dem Vorbild an-
derer fortschrittlicher Kantone eine Wald- oder
Freiluftschule im ,Horbach“. Eine dipl. Lehrerin

qerteilt den Schulunterricht nach dem kantonalen

6152



	Kleine Beiträge

